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T 352/90 

Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Auf die am 28. April 1984 angemeldete und am 

14. November 1984 veröffentlichte europäische Patent-

anmeldung 84 104 821.8 1st am 1. April 1987 das 

europäische Patent 0 124 842 erteilt worden. 

II. 	Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdeführerin 

(Einsprechende) Einspruch eingelegt und beantragt, das 

Patent zu widerrufen, da semen Gegenstand gegenüber den 

Stand der Technik die erforderliche erfinderische 

Tätigkeit fehie. 

Zur Stützung ihres Einspruchs verwies sie auf folgende 

Entgegenhaltungen: 

DE-C-948 105 (Dl) 

Bericht DOE/MC/14129-173 von NCB Coal Utilization 

Research Laboratory, Leatherhead, England 

Februar 1981, A.G. Roberts et al. "Pressurized 

Fluidized Bed Combustion", Volume III - Test 2 

Results (D2) 

III. 	Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) widersprach den 

Vorbringen der Beschwerdeführerin und beantragte, das 

Patent in geãndertem Umfang auf der Grundlage von neuen, 

in der mündlichen Verhandlung von 1. Juni 1989 über-

reichten Ansprüchen 1 und 10 sowie den erteilten 

Anspruchen 2 bis 9 und 11 bis 17 nebst elner angepa3ten 

Beschreibung und der Zeichnung in der erteilten Fassung 

aufrechtzuerhalten. 

IV. 	Die Einspruchsabteilung hat in einer Zwischenentscheidung 

von 5. März 1990 in Sinne von Artikel 106 (3) EPU festge- 

steilt, daB in Hinblick auf Artikel 102 (3) EPU die 

Erfordernisse dieses Ubereinkommens der Aufrechterhaltung 

04985 	 .. ./... 



2 
	

T 352/90 

des Streitpatents auf der Basis der in der Mitteilung 

gemäB Regel 58 (4) EPU vom 18. Oktober 1989 angegebenen 

Unterlagen nicht entgegenstehen. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 

25. April 1990 unter gleichzeitiger Entrichtung der Gebühr 

Beschwerde erhoben. In der am 19. Juni 1990 eingegangenen 

Beschwerdebegründung nannte sie noch als Entgegenhaltung 

US-A-4 135 885 (D3) 

In der mündlichen Verhandlung yam 11. November 1992 hat 

die Beschwerdegegnerin neue Unterlagen eingereicht, deren 

unabhãngiger Anspruch 1 folgenden Wortlaut hat: 

"Energieerzeugungsanlage mit einer Wirbelbettbrennkainmer 

(8) zur Verbrennung eines dem Wirbelbett (14) zugefuhrten 

Brennstoffes und mit Anordnungen zur UberfUhrung von 

Bettmaterial aus der Brennkammer (8) in zumindest einen 

Vorratsbehälter (21) und umgekehrt, mit einer separaten 

Ausschubleitung (22) für die Uberfuhrung von Bettmaterial 

aus der Brennkamnmner in den Vorratsbehälter (21), wobei der 

Transport von Bettmaterial durch die Ausschubleitung (22) 

durch ein Ventil (31) steuerbar ist, und mit einer 

separaten Ruckführleitung (23) für die Rückführung von 

Bettmnaterial aus dem Vorratsbehälter (21) in die Brenn-

kammner, wobei zum Transport des Bettmaterials durch diese 

Leitung über ein an eine Druckgasquelle angeschlossenes 

Ventil (30) Druckgas zufUhrbar ist, d a d u r c h 

gekennzeichnet, 

daB zur Steuerurig der Betthähe der Brennkammner in 

Abhärigigkeit von den Betriebsverhältnissen und zur 

Verineidung eines direkten Kontaktes von beweglichen Teilen 

der Uberführungsanordnung mit dem heil3en erosiven 

Bettmaterial 
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3 	 T 352/90 

der Vorratsbehälter (21) über eine mit dem Ventil 

(31) versehene Leitung (34) an einen Raum ange- 

schiossen ist, in dein ein geringerer Druck als in der 

Brennkammer (8) herrscht, 

- 	die Ausschubleitung (22), weiche die Brennkammer (8) 

mit dem Vorratsbehãlter verbindet, keine Ventile mit 

beweglichen Teilen aufweist, 

- 	das Bettinaterial im wesentlichen gegen die Wirkung 
der Schwerkraft aus der Brennkammer in den Vorrats-

behälter (21) gefördert wird, 

in der Rückführleitung (23) voin Vorratsbehälter zur 

Brennkaminer ein Materialschlol3 (51) vorhanden ist, 

weiches einen durch die Wirkung der Schwerkraft 
ausgelosten ungewoliten Transport von Bettinaterial 

aus dem Vorratsbehälter in die Brennkammer 

verhindert, 

- 	und das Naterialschloi3 (51) über das genannte, an 

eine Druckgasquelle (11) angeschlossene Ventil (30) 

steuerbar ist." 

VII. 	Die Beschwerdeführerin stützt ihre Beschwerde im 

wesentlichen auf folgende Argumente: 

Die Merkmale nach Anspruch 1, daB die Ausschub-
leitung, weiche die Brennkanuner mit dein Vorrats-

behälter ierbinde, keine Ventile mit beweglichen 

Teilen aufweise, und daB das Bettmaterial im 

wesentlichen gegen die Wirkung der Schwerkraft aus 
der Brennkammer in den Vorratsbehälter gefordert 

werde, seien nicht als in den ursprunglichen 
Anmeldungsunterlagen of fenbart anzusehen. 
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4 	T 352/90 

Als relevante Entgegenhaltung sei der Stand der 

Technik nach der D2 anzusehen, wobei insbesondere die 

Of fenbarung nach Figur 2 in Verbindung mit Figur Al 

zu beachten sei. Für die Funktion der Anlage nach 

Figur 2 der D2 sei das dort un Bodenbereich der 

Brennkainmer vorgesehene "Kamyr"-Ventil nicht 

notwendig, da im unteren Teil der Brennkammer-

ausschubleitung ein MaterialschloB vorgesehen sei. 

Der Figur Al mit zugehöriger Beschreibung der D2 sei 

zu entnehmen, daB der Vorratsbehälter über eine mit 

Ventil (ttbutterfly  valve") versehene Leitung an einen 

Raum angeschlossen sei, in dem ein geringerer Druck 

als in der Brennkammer herrsche. Aus Abschnitt 4.2 

auf Seite 4 der D2 gehe hervor, daB zum Transport von 

Bettmaterial vom Wirbelbett zum Vorratsbehälter nur 

der Aufbau elnes Druckunterschieds zwischen Brenn-

kammeraustritt und Vorratsbehälter erforderlich sei, 

ohne daB es zusätzlich elnes Fördergasstroms 

bedürfe. 

- 	Das verbleibende unterschiedliche Merkinal des 

Anspruchs 1 gegenüber der Anlage nach der D2, nämlich 

die getrennte Ausbildung von Ausschubleitung und 

Rückführleitung, gehe aus der D3 als bekannt hervor, 

wobei diese Entgegenhaltung sich ebenfalls mit dam 

Problem der Steuerung der Betthähe der Brennkaminer 

zur Lastanderung befasse. 

Wenn bei der Anlage nach Figur 2 der D2 auf das 

"Kamyr"-Ventil verzichtet werde, verbleibe zwar nach 

Beendigung der Förderung von Bettmaterial zum 

Vorratsbehâlter noch teilweise Bettinaterial im 

unteren Teil der Färderleitung, was beim Austritt von 

Sauerstoff enthaltendein Gas aus der Brennkammer zu 

schãdlicher "Materialverbackung" bzw. Material-

sinterung führen könne; dies sei jedoch auch bei der 

Erfindung der Fall, wo zumindest bei den Lösungen 
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5 	 T 352/90 

nach Figur 1 und 2 der Zeichnung in den dort 
vorgesehenen horizontal verlaufenden Bereichen der 

Ausschubleitung Bettinaterial nach Beendigung des 
Ausschubvorgangs sich absetzen und zu "Verbackungen" 

führen könne. 

- 	Der Fachmann sei veranlaIt, das durch die D3 bekannte 
Prinzip des Einbaus von separaten Leitungen für den 
Materialausschub und die Materialrückführung auf die 
Anlage nach der D2 zu übertragen, wobei er in nahe-
liegender Weise zurn Gegenstand des Anspruchs 1 

gelange. 

Sie beantragte die Aufhebung der angefochtenen 
Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents 

0 124 842. 

VIII. Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurück-

zuweisen und das Patent auf der Grundlage der in der 
mündlichen Verhandlung überreichten 17 Patentansprüche 

nebst Beschreibung und 5 Blatt Zeichnungen aufrecht-

zuerhalten. 

Die Beschwerdegegnerin arguinentierte ira wesentlichen wie 

folgt: 

Das Merkinal, daB die Ausschubleitung keine Ventile 

mit beweglichen Teilen aufweise, sei der Gesamnt-
beschreibung der Anlage hinsichtlich Aufgabe und 

Funktion zu entnehmnen. Insbesondere lasse die 
ursprüngliche Fassung der Aufgabe klar erkennen, daB 

die in direktemn Kontakt mit dern heiBen, erosiven 

Bettmaterial stehenden Bauelemnente keine beweglichen 

Teile aufweisen soilten. Dies werde auch durch die 

detaillierte Beschreibung der Funktion der Anlage in 

Verbindung mit der Zeichnung bestätigt. Das Merkmnal, 
daB das Bettmnaterial im wesentlichen gegen die 
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Wirkung der Schwerkraft aus der Brennkaminer in den 
Vorratsbehàlter gefôrdert werde, sei den Figuren 1 
bis 3 der ursprünglichen Zeichnung zu entnehxnen, wo 
ersichtlich se!, daB die Förderung des Bettmaterials 

von der Brennkamrner in den Vorratsbehälter über einen 

wesentlichen Bereich der Ausschubleitung nach oben 
erfolge. 

Bei der Anlage nach Figur Al der D2 handle es sich urn 
eine Modellausfuhrung, bei weicher der Material-
transport siinuliert worden, die Brennkarnrner jedoch 
nicht funktionsfähig gewesen sei. Nachdein bel dieser 
Modellanlage keine Verbrennungsprodukte in der 
Leitung vorhanden gewesen seien, sei auch kein Ventil 
am Brennkammeraustritt notwendig gewesen. Bei der für 

den Voilbetrieb vorgesehenen Anlage nach Figur 2 der 
D2 sei das Ventil dagegen unverzichtbar, da ohne 
dieses in das dicht aneinanderliegende Material un 
unteren Teil der Leitung eindringender Sauerstoff zu 
Materialsinterung und dainit Verstopfung der Leitung 
führen wUrde. Die Arilagen nach Figur Al und Figur 2 

der D2 dUrften daher wegen ihrer unterschiedlichen 
Funktionen nicht einander gleichgesetzt bzw. 
miteinander kombiniert werden. 

Die Anlage nach Figur 2 der D2 koinme beirn Material-

transport nicht ohne die Zuführung von Transportgas 
aus, was aus Abschnitt 4.2 kiar hervorgehe; da 
hierbei im Gegensatz zur Erfindung nicht Gas aus der 
Brennkaininer, sondern Fremdgas verwendet werden Inüsse, 
werde auBerdem das geförderte Bettmaterial in 

unerwünschter Weise abgekühlt. Bei der Erfindung 

bestehe die Gefahr des Sinterns von Bettinaterial 

nicht, da die Ausschubleitung nach Beendigung des 

Ausschubvorganges im wesentlichen von Bettinaterial 

frei sei. 
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Bereits die Aufgabenstellung der Erfindung sei als 
neu anzusehen, da der diskutierte Stand der Technik 
keinen Hinweis auf die Vermeidung von beweglichen 
Teilen gebe, die in direktem Kontakt mit dem heii3en 
Bettmaterial stünden. Da aul3erdem weder die D2 noch 
die D3 auf Materialleitungen verzichteten, die frei 
von Ventilen mit beweglichen Teilen seien, könne auch 

ihre Kombination nicht zur Anlage nach Anspruch 1 

führen. 

Entsche idungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

der Regel 64 EPU; sie ist zulässig. 

Zuiässigkeit der Anderungen der Ansrüche 

2.1 	Artikel 123 (2) EPU 

Anspruch 1 stützt sich im wesentlichen auf die Merkinale 
nach den ursprunglichen Ansprüchen 1 und 10. 

Der aufgabenhaft formulierte Aspekt "... zur Vermeidung 

eines direkten Kontaktes von beweglichen Teilen der 

Uberführungsanordnung mit dem hei3en erosiven Bettinaterial 

beruht auf Seite 2, Absatz 3 der ursprünglichen 

Beschreibung. 

Das Merkinal nach Anspruch 1, daB die Ausschubleitung, 
weiche die Brennkaininer mit dem Vorratsbehälter verbindet, 

keine Ventiie mit beweglichen Teilen aufweist, stützt sich 

auf die ursprUngliche Beschreibung, insbesondere Seite 2, 
Zeilen 11 bis 16 und 26 bis 36 in Verbindung mit den 

Figuren 1 bis 3 der ursprunglichen Zeichnung. Dort ist 
ausgefUhrt, daB aufgabengemàB die beanspruchte Anlage 

unter anderein ohne bewegliche Teile auskoininen soil, die in 
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direktem Kontakt mit dem hei5en, erosiven Bettinaterial 

stehen. Diese Zielsetzung wird entsprechend der a.a.O. 
beschriebenen Funktionsweise der Anlage dadurch erreicht, 
daB der Vorratsbehälter über eine mit Ventil versehene 
Leitung an einen Raum mit geringerem Druck als er in der 
Brennkammer herrscht, angeschlossen wird. Es 1st vorge-
sehen, hierdurch eine Druckdifferenz zu erzielen, die em 
Uberströmen des fluidisierten Bettmaterials durch die 
Ausschubleitung in den Vorratsbehälter bewirkt. Die Kammer 
hat keine Veranlassung, daran zu zweifeln, dai3 die 
Materialaustragung aus der Brennkainmer in den Vorrats-
behälter in der geschilderten Weise erfolgen kann, und es 
wurde diesbezüglich auch seitens der Beschwerdeführerin 
keine gegenteilige Auffassung vorgetragen. Da weder aus 
der Beschreibung unter Einbeziehung der Zeichnung der 
ursprünglichen Anmeldungsunterlagen ein irgendwie 
gearteter Hinweis auf die Anordnung eines Ventils mit 
beweglichen Teilen in der Ausschubleitung zu entnehmen 
ist, noch ein derartiges Ventil in der Ausschubleitung im 

Hinblick auf die glaubhaft dargestelite Funktions-

beschreibung der Anlage technisch sinnvoll erscheint, ist 
zu folgern, daB die Anlage nach der Erfindung in der 
Ausschubleitung kein Ventil mit beweglichen Teilen 
aufweist, so daI3 das diesbezügliche Merkmal des 
Anspruchs 1 als für den sachkundigen Leser ursprUnglich 

of fenbart anzusehen ist. 

Das Merkmal nach Anspruch 1, daB das Bettmaterial un 

wesentlichen gegen die Wirkung der Schwerkraft aus der 

Brennkammer in den Vorratsbehälter gefärdert wird, geht 

eindeutig aus Figur 1, 2 oder 3 der ursprUnglichen 
Zeichnung hervor, wo jeweils ersichtlich ist, daB die aus 
der Brennkammer herausführende Ausschubleitung über einen 
wesentlichen Bereich ihrer Längserstreckung nach oben 

verläuft. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekainrnern 

(vgl. z. B. Entscheidung T 169/83, veröffentlicht im 

Amtsblatt AB1. EPA 7/1985, 203) ist die eindeutige 
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Of fenbarung von Merkmalen in der Zeichnung als gleich- 

rangig nit der Of fenbarung in den ubrigen Anmeldungs-

unterlagen zu werten; soiche Merkmale können daher in 

gleicher Weise wie die an anderer Stelle der Anmeldung 

of fenbarten Merkinale zur Präzisierung von in den 

AnsprUchen enthaltenen Merkinalen herangezogen werden. 

Das Merknal nach Anspruch 1, wonach das MaterialschloB 

einen durch die Wirkung der Schwerkraft ausgelösten, 

ungewollten Transport von Bettmaterial aus den Vorrats-

behälter in die Brennkaminer verhindert, ist aus Seite 7, 

Zeilen 5 bis 10 der ursprunglichen Beschreibung herleitbar 

und das Merkmal, daB das Materialschlol3 über ein an eine 

Druckgasquelle angeschlossenes Ventil steuerbar ist, 

stUtzt sich auf Seite 5, Zeilen 17 bis 21 und Seite 7, 

Zeileri 22 bis 30 in Verbindung nit den Figuren 1 bis 3 der 

ursprünglichen Beschreibung bzw. Zeichnungen. 

Die Streichung des Merkmals nach den ursprünglicheri 

Anspruch 1, daB der Druck der Druckgasquelle (11) höher 

ist als der Druck in der Brennkaxnmer (8) in geltenden 

Anspruch 1, führt nicht zu einer Erweiterung des Inhalts 

der Anineldung; in geltenden Anspruch 1 ist angegeben, daB 

die Druckgasquelle zur Ruckfuhrung von Bettnaterial aus 

den Vorratsbehälter (21) in die Brennkammer (8) durch die 

Rückführleitung (23) vorgesehen 1st, so daB daraus für den 

Fachmann kiar ist, daB ein soicher durch Druckgas bewerk-

stelligter Transport nur bei höherern Druck der Druckgas-

queue gegenUber den Druck in der Brennkanuner erfolgen 

kann. 	- 

Die Ansprüche 2 bis 9, 11 bis 13 und 15 bis 17 stimnen nit 

den entsprechenden erteilten Ansprüchen überein und 

stützen sich auf die entsprechenden ursprunglichen 

Anspruche. Anspruch 10 1st aus den ursprünglichen 

Anspruch 10 herleitbar. Anspruch 14 stützt sich auf den 

ursprünglichen Anspruch 14, wobei das Merkinal, daB der 
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Verlauf der Leitung (34) abrupte, einen Druckverlust 

erzeugende Richtungsãnderungen aufweist, aus der EP-A-

83 306 073.4, veräffentlicht vor dern Veróffentlichungs- 

datum der der Erfindung zugrundeliegenden Anmeldung, 

entnehrnbar ist. 

Die Ansprüche 1 bis 17 genügen somit der Bestimmung des 

Artikels 123 (2) EPU. 

2.2 	Artikel 123 (3) EPU 

Im geltenden Anspruch 1 ist das Merkinal nach dem erteilten 

Anspruch 1, daI3 der Druck der Druckgasquelle (11) häher 

ist als der Druck in der Brennkaxnmer (8) nicht mehr 

enthalten. Da es sich hierbei urn ein Merkinal handelt, das 

für den Fachmann im Iliriblick auf weitere Angaben un 

Anspruch 1 selbstverstàndlich ist (vgl. die Ausfuhrungen 

oben im Abschnitt 2.1), fUhrt das Weglassen dieses 

Nerkmals nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs. 

Im übrigen wurden in den geltenden Anspruch 1 gegenüber 

der erteilten Fassung lediglich Merkmale aufgenoinmen, die 

im Sirine einer Prazisierung des Anspruchs den Schutz-

bereich nicht erweitern. 

Die geltenden Anspruche 2 bis 9 und 11 bis 17 stirnmen mit 

den entsprechenden Ansprüchen der erteilten Fassung 

überein, und Anspruch 10 wurde im Hinblick auf die 

Ubernahme eines der in ihm enthaltenen Merkinale in den 

geltenden Anspruch 1 kiargestelit. 

Gegen die geltenden Ansprüche 1 bis 17 ist somit auch 

unter dern Gesichtspunkt des Artikels 123 (3) EPU kein 

Einwand zu erheben. 
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Neuheit 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu. 

Die Frage der Neuheit ist unstrittig, wie aus der 

Beschwerdebegründung vom 18. Juni 1990, insbesondere auf 
Seite 3, Absatz 2, hervorgeht; sie bedarf daher keiner 

weiteren Erdrterung, da auch die Kamrner die Neuheit als 
gegeben ansieht. 

Erfinderische Tätigkeit 

4.1 	Der nàchstkomrnende Stand der Technik ist nach Auffassung 

der Kaminer durch die US-A-4 135 885 (D3) gegeben, die in 
der Beschwerdebegrundung zum ersten Nal genannt wurde und 

mit deren Of fenbarung die Beschwerdeführerin ihre 
Beschwerde im wesentlichen begründet hat. 

Die D3 beschreibt eine Energieerzeugungsanlage gemàl3 dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1 mit einer Wirbelbettbrenn-
kammer und einem Vorratsbehälter, wobei zur Uberführung 

von Bettmaterial von der Brennkaininer in den Vorrats-
behälter bzw. in umgekehrter Richtung eine Ausschubleitung 

bzw. eine davon getrennte Rückführleitung vorgesehen ist. 
Es ist auch erwähnt, daB wàhrend des Betriebes der Anlage 

Bettmaterial in den Vorratsbehãlter zur Absenkung der 

Betthöhe überführt werden kann; damit wird auch das 
Problem der Lastànderung der Anlage angesprochen, 
wenngleich eine Steuerung der Betthöhe im üblichen Sinne, 

nämlich zur Verringerung wie auch zur VergroBerung der 

Betthähe im Betrieb nicht als durch die D3 beschrieben 
anzusehen ist. 

un Hinblick auf die weitgehende Ubereinstiminung in 

grundsàtzlichen Aufbau der Anlagen nach der Erfindung und 
nach der D3 ist die Kaminer zu den Ergebnis gelangt, daB 
die erst in Beschwerdeverfahren genannte D3 geinäB 

Artikel 114 (1) EPU in den Verfahren zuzulassen ist. 
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12 	 T 352/90 

	

4.2 	Von diesem Stand der Technik ausgehend ist die objektiv 
zugrundeliegende Aufgabe darin zu sehen, die gattungs-
gemäI3e Anlage so auszubilden, da6 sie zuverlässig 
arbeitet, in ihrem Aufbau einfach ist und ohne bewegliche 

Teile auskommt, die in direktem Kontakt mit dem heiJ3en, 

erosiven Bettmaterial stehen. 

	

4.3 	Diese Aufgabe 1st durch die Merkmale nach dem kenn- 

zeichnenden Teil des Anspruchs 1 gelöst, wonach zur 
Steuerung der Betthôhe der Brennkammner in Abhângigkeit von 
den Betriebsverhältnissen und zur Vermeidung eines 
direkten Kontaktes von beweglichen Teilen der Uber-
fuhrungsariordnung mit dem heii3en erosiven Bettmaterial 

- 	der Vorratsbehälter (21) über elne mit dem Ventil 
(31) versehene Leitung (34) an einen Raum 

angeschlossen ist, in dem ein geringerer Druck als in 

der Brennkammer (8) herrscht, 

- 	die Ausschubleitung (22), weiche die Brennkammer (8) 
mit dem Vorratsbehälter verbindet, keine Ventile mit 
beweglichen Teilen aufweist, 

- 	das Bettmnaterial im wesentlichen gegen die Wirkung 
der Schwerkraft aus der Brennkammer in den 

Vorratsbehälter (21) gefördert wird, 

in der Rückführleitung (23) vomn Vorratsbehälter zur 
Brennkammer ein MaterialschloI?, (51) vorhanden 1st, 
welches einen durch die Wirkung der Schwerkraft 

ausgelösten ungewoilten Transport von Bettmaterial 

aus dem Vorratsbehälter in die Brennkammer 

verhindert, 

- 	und das MaterialschloB (51) über das genannte, an 

eine Druckgasquelle (11) angeschlossene Ventil (30) 

steuerbar 1st. 
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4.4 	Es wird damit erreicht, daJ3 heil3es Druckgas aus der 
Brennkalrirfler zum Transport von Bettmaterial aus der 
Brennkainmer (8) zum Vorratsbehälter (21) benutzt wird, 
wobei aufgrund der Verbindung des Vorratsbehälters mit 
einer mit Ventil (31) versehenen Leitung (34) auf die 

Anordnung eines Ventils, insbesondere ems soichen mit 
beweglichen Teilen, in der Ausschubleitung (22) verzichtet 

werden kann. Infolge der Anordnung eines mit Hilfe einer 

Druckgasquelle steuerbaren Materialschlosses (51) in der 

Rückführleitung (23) in Verbindung mit dem Einbau des 
Vorratbehälters an einer Stelle, wo das aus dem Vorrats- 
behàlter in die Brennkammer zu überführende Material 
prinzipiell, d. h. ohrie die Anordnung eines Material-
schiosses, durch Schwerkraftwirkung gefärdert werden kann, 
braucht auch in der Rückführleitung (23) kein Ventil mit 

beweglichen Teilen vorgesehen zu werden. Das Entfallen von 
soichen Ventilen führt dazu, dai3 neben der Vermeidung der 

durch das heil3e Material bedingten Gefahr der Erosion von 

beweglichen Ventilteilen die Anlage ira Aufbau einfacher 
gestaltet 1st, was schon deshaib deren Zuverlässigkeit 

erhöht. 

	

4.5 	Hinsichtlich der Frage des Vorliegens erfinderischer 

Tàtigkeit vertrat die Beschwerdeführerin die Auffassung, 
der Fachinann würde bei gemeinsamer Betrachturig der 

Entgegenhaltungen D2 und D3 in naheliegender Weise zurn 

Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen. Nachfolgend sollen 

nun die Fragen untersucht werden, ob der Fachmann eine 

solche gemeinsame Betrachtung vorgenonunen hätte und zu 
weicher Lösung er dabei gekorrnnen ware. 

	

4.6 	Die D2 (vgl. Figur 2 mit Bilderläuterung) beschreibt eine 
Energieerzeugungsanlage mit einer Wirbelbettbrennkanuner 

zur Verbrennung eines dern Wirbelbett zugeführten Brenn-

stoffes und mit Anordnungen zur Steuerung der Betthöhe in 

Abhàngigkeit von den Betriebsverhãltnissen durch Uber- 
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führung von Bettmaterial aus der Brennkanuner in einen 

Vorratsbehàlter und umgekehrt, wobei zur Uberführung von 

Bettmaterial aus der Brennkammer in den Vorratsbehàlter 
dieser an einen Raum angeschlossen 1st, in dem em 
geringerer Druck als in der Brennkammer herrscht, und 
wobei für den Transport von Bettmaterial aus dem Vorrats-
behälter in die Brennkammer eine Leitung über em 
NaterialschloB an die Brennkainmer angeschlossen ist und 
das MaterialschloB Uber eine mit Ventil versehene Leitung 
an eine Druckgasquelle angeschlossen ist, deren Druck 
häher als der Druck in der Brennkammer ist. Das 
Bettmaterial wird bei dieser Anlage über einen Teil der 
Leitung gegen die Wirkung der Schwerkraft aus der Brenn-
kammer in den Vorratsbehãlter gefördert. 

Die wesentlichen Unterschiede dieser bekannten Anlage 
gegenüber Anspruch 1 sind in folgenden Merkinalen zu 

sehen: 

Es sind keine separaten Leitungen für den Ausschub 

und die Rückführung von Bettmaterial aus der bzw. in 
die Brennkamnmer vorgesehen, sondern eine einzige 
Leitung, die für die Färderung in beide Richtungen 

bestimnLt ist. 

Die Ausschub- bzw. Rückführleitung ist nicht frei von 
Ventilen mit beweglichen Teilen, sondern weist in 

ihremn Verbindungsbereich mit der Brennkamnmner wie auch 

mit dem Vorratsbehàlter jeweils ein derartiges Ventil 

auf. 

Dem Materialschlol3 in der Ausschub- bzw. RückfUhr-

leitung kommt nicht die Funktion zu, daB es einen 
durch die Wirkung der Schwerkraft ausgelösten 

ungewoliten Transport von Bettmaterial aus dem 

Vorratsbehälter in die Brennkammer verhindert, da zur 
Verhinderung eines soichen Transportes ein spezielles 
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Brennkamxneraustrittsventil vorgesehen ist ("Kamyr" - 

Ventil 1). 

4.7 	Dem Fachmann, der, ausgehend von der D3, auf der Suche 

nach Läsungen für die zugrundeliegende Aufgabe auf die D2 
st62t, wird dort die Lehre vermittelt, anstelle von 
getrennten Leitungen für Ausschub und Rückführung von 

Bettmaterial eine einzige in beide Förderrichtungen 
nutzbare Leitung zu verwenden, die in beiden Endbereichen 
jeweils ein Ventil mit beweglichen Teilen aufweist. Der D2 

1st kein Hinweis darauf zu entnehxnen, dais die dort 
vorgesehenen Ventile mit beweglichen Teilen weggelassen 

werden können. Die Beschwerdeführerin verweist in diesem 

Zusamxnenhang auf Figur Al von D2, aus der zu entnehmen 
sei, daB die Anordnung eines Ventils im Brennkamnmerauslal3-
bzw. -einlaBbereich nicht notwendig sei. 

Nach Sicht der Kamnmner lassen die Ausführungen auf den 

Seiten 83 und 84 der D2 zu deren Figur Al kiar erkennen, 

daB es sich dabei um ein nicht voll funktionsfähiges 

"kaltes" Modell handelt (vgl. die Begriffe: "cold model" 
und - zwischen Anführungszeichen gesetzt - "combustor"), 

bei dem keine Verbrennungsvorgänge simuliert wurden. Aus 
dem Umstand, daB die Verbindungsleitung zwischen der 
"Brennkammer" und dem Vorratsbehälter bei "Kaltbetrieb" 

keine Verbrennungsprodukte aufzunehmen hatte, folgt 
unmnittelbar, daB ein der Position 1 in Figur 2 der D2 

entsprechendes Ventil bei der Modellausführung nach 
Figur Al nicht notwendig war und auch nicht vorgesehen 

wurde. Da bei der Originalausführung der Anlage (Figur 2) 

somit andersartige Betriebsverhältnisse vorlagen als bei 

der Modellausführurig (Figur Al), würde der Fachmann eine 

irgendwie geartete Kombination von Merkmnalen nach diesen 

beiden Figuren nicht vornehmnen, so daB sich die Uber -

tragung von Merkmalen aus der einen auf die jeweils andere 
Anlage aus dem technischen Verstàndnis der Gegenstände 

beider Abbildungen verbietet. 
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4.8 	Der Fachmann wird im Hinblick auf die grundsätzlich zu 
beachtenden Forderungen nach einer konstruktiv einfachen 

und wirtschaftlich wenig aufwendigen Gestaltungsweise 
Baueleinente, die er bei der Konstruktion nicht benötigt, 

weglassen, so daB schon aus diesem Grund das mit 

Position 1 in Figur 2 der D2 bezeichnete Ventil ("high 
temperature Kamyr valve") nicht als unnätig bezeichnet 
werden kann. Abgesehen davon ist das Ventil bei der 
Beschreibung von Aufbau und Funktion der Anlage 
ausdrücklich erwähnt (vgl. Seite 2, Absatz 1, Satz 3 und 
Figur 2, Position 1 von D2). 

Das Ventil erscheint auch von der Konfiguration und der 
Funktionsweise der bekannten Anlage her gesehen 
unverzichtbar. LieI3e man das Ventil entfallen, so würde 
bei Beendigung der Uberführung von Bettmaterial in den 
Vorratsbehälter bzw. in die Brennkammer Material irn 
vertikalen bzw. un schrägen Rohrabschnitt der Verbindungs- 
leitung verbleiben; dies könnte durch Reaktion des 
dichtgepackten Bettmaterials in der Leitung mit aus der 
Brennkamnmner austretenden Gasen zu einem Sinterungsprozei3 
mit der Folge der Verstopfung der Leitung führen. In 
diesemn Falle ware zweifellos das zuverlassige 

Funktionieren der Anlage nicht mnehr gewährleistet. 

Das weitere, ein bewegliches Element aufweisende Ventil 

"riser tube (item 5)" ist als integrales Bauelemnent der 

bekannten Anlage hinsichtlich dessen Funktion beschrieben 
(vgl. Seite 2, Absatz 2 von D2) und wird daher vomn 
Fachmann eberifalls nicht als überflussig angesehen 

werden. 

Es. ist somit festzuhalten, daB die Anlage nach der D2 so 

zu interpretieren ist, daB sie in der mit der Erfindung 

vergleichbaren Ausfuhrung nach Figur 2 als you 

funktionierende Energieerzeugungsanlage Ventile mit 
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beweglichen Teilen of fenbart, die in direktem Kontakt mit 
dein heii3en erosiven Bettinaterial stehen. 

	

4.9 	Aus vorstehenden Uberlegungen ergibt sich, daB keine 
Veranlassung besteht, den Stand der Technik nach der D2 
und der D3 un Hinblick auf Anregungen zur Lösung der 
zugrundeliegenden Aufgabe einer gemeinsainen Betrachtung zu 
unterziehen. Soilte der Fachmann einer soichen Betrachtung 
nichtsdestoweniger nähertreten, so wurde er dabei nicht zu 
einer Anlage geinäi3 Anspruch 1 gelangen, da beide bekannten 
Anlagen nicht ohne bewegliche Teile auskommen, die mit dein 
hei8en Bettmaterial in Verbindung stehen. 

	

4.10 	Dein Argument der Beschwerdeführerin, daB auch bei der 
Erfindung zuniindest bei den Ausfuhrungen nach den 
Figuren 1 und 2 des Streitpatents nach Beendigung des 
Materialausschubs aus der Brennkainmer sich Material in den 
dort vorgesehenen horizontal verlaufenden Bereichen der 
Ausschubleitung absetzen und zu Verstopfungen in der 
Leitung führen könne, kann nicht gefolgt werden. Be! der 
Erfindung wird das Bettmaterial un wesentlichen gegen die 
wirkung der Schwerkraft aus der Brennkaminer in den 
Vorratsbehälter durch Erzeugung von Unterdruck in der 
Ausschubleitung gefördert, was entsprechend der 
Darstellung in der Beschreibung und Zeichnung (vgl. 
Figuren 1 bis 3 und Seite 6, letzter Absatz bis Seite 7, 
Zeile 5 sowie Seite 9, Zeilen 32 bis 38 der ursprunglichen 
Zeichnung bzw. Beschreibung) so zu interpretieren ist, daB 
die Ausschubleitung ausgehend voin Brennkammerbett auf em 
höheres Niveau ansteigt, von dem aus das Bettmaterial in 
den Vorratsbehälter hinunterfällt. Das Bettrnaterial kann 
dabei offensichtlich nur ira fluidisierten Zustand, d. h. 
in einem Gasstrom mit darin in relativ gleichem Abstand 
voneinander befindlichen Materialpartikeln transportiert 
werden. Auch nach Beendigung des Ausschubvorganges fãllt 
das noch in der Ausschubleitung vorhandene Bettmaterial ira 
wesentlichen in das Brennkainmerbett oder in den Vorrats- 
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behàlter. Gegebenenfalls in einein horizontalen Bereich 
der Ausschubleitung verbleibendes Material ist aufgrund 
der Fluidisierung von geringem Volunen, so daB die Gefahr 
von Verstopfungen im Scheitelbereich der Ausschubleitung 
als nicht gegeben bzw. als gering angesehen werden inuB. 

Die vorstehend genannten MaBnahmen führen in ihrein 

Zusarninenwirken zu einem genieinsainen Erfolg insofern als 
die Förderung des BettTnaterials aus der Brennkainxrter im 
wesentlichen gegen die Wirkung der Schwerkraft es erlaubt, 
die Gefahr der Leitungsverstopfung als vernachlässigbar zu 
erkennen, wodurch es erst rnâglich wird, auf die Anordnung 
eines Veritils in der Ausschubleitung zu verzichten und die 
zugrundeliegende Aufgabe zu läsen. 

	

4.11 	Die weitere im Einspruchsverfahren genannte Entgegen- 
haltung DE-C-948 105 (Dl) konunt dent Gegenstand des 
Anspruchs 1 nicht näher als die vorstehend diskutierten 
Druckschriften. Sie wurde auch im Beschwerdeverfahren 

nicht wieder aufgegriffen, so daB es nicht notwendig ist, 
auf den darin beschriebenen Stand der Technik einzugehen. 

	

4.12 	Zusamrnenfassend ergibt sich wie oben dargelegt, daB dein 
Anspruch 1 eine erfinderische Tätigkeit ira Sinne des 
Artikels 56 EPU zugrundeliegt. 

	

5. 	Anspruch 1 genügt auch den sonstigen Erfordernissen des 

Ubereinkornmens ira Sinne des Artikels 102 (3) EPU und kann 
deshaib in der nunraehr gültigen Fassung aufrechterhalten 

werden. 

Die von Anspruch 1 abhängigen Ansprüche 2 bis 17 betreffen 
zweckinàBige Ausführungsarten des Gegenstands des 

Anspruchs 1 und kännen daher gleichfalls aufrechterhalten 

werden. 
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6. 	Die Beschreibung und die Zeichnungen wurden gernäi3 Regel 27 

(1) b) und c) EPU an das Schutzbegehren angepaBt und 

entsprechen den Vorschriften des EPU. Sie kännen daher als 
Grundlage für die Aufrechterhaltung des Patents in 

geândertein Uinfang dienen. 

Entsche idungs formel 

AUS diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der 
Weisung, das Patent auf der Grundlage der in der 
niUndlichen Verhandlung überreichten 17 Patentansprüche 
nebst Beschreibung und 5 Blatt Zeichnungen aufrecht-

zuerhalten. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

eLr'4j 

N. Maslin 	 C.T. Wilson 
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